
WienerRathaus-Korresponden
Wien,Mittwoch,18 .November1908.abends

adS .österr .Stadteleg.
WirbittendenSchlußunsererheutigen

mittagsausgegebenenBerichtesüber
in Städtezuändern ,wiefolgt .

dieAnträgedesReferentenu .
dieZusatzundErweiterungsanträge
werdenprinzipiellbeiderAbstimmung
genehmigt .Sie werdeneinerneuer¬
lichenRedaktionunterzogenu .mor¬
genzuBeginnder Beeilungennoch
einmaldemStädteleyzurformellen
Annahmvorgelegtwerden .

hierauferstattetI .gn .Stelle .
KarlKandler(Brenn) ,daszweite
Referat ,überdieBodenwortzu¬

wachsteuer .
denVorsitzübernimmtan ,BürgerSalzburg .

u .StelleHändlerbemerkte
daßzweiRahmengesetzentesvor¬
liegen ,einervomRechtsratDr .Mus¬
sonSetzburg )u .einer voneinem
KomiterbestehendausRechtsrat31 .
Musse,V .S .R .Pergeru .Magistrats
rat S .MayerWien)u .demReferen¬
ten .DerKomiterentianolautet
wiefolgt :

§ .1 .JedepolitischeGemeindeistbe¬
rechtigt,anläßlichderVeräußerungdes
Eigentumsaneinemin ihremGe¬

bietegelegenenGrundstückeeine
Wertzuwachssteuerauf Grundeiner
Steuerordnunginzuheben ,welche
nachMaßgabederfolgendenBe¬
stimmungenvonderGemeindever¬
tretungbeschlossenundvonderpoli¬
tischenLandesstellegenehmigtworden
ist .DiepolitischeLandesstellehat
nach MaßgabederGemeindeord¬
nungoderdesGemeindestatutesvor¬
ihrerEntscheidungdieÄußerungdes
Landesausschusseseinzuholen.
52 .dieWertzuwachssteuerdarf

läßlichderVeräußerungdesEigen¬

tensanunverbauten,wieanvervonSchlernanihreKinderoder
bautenGrundstückeneingehobenzwischenEhegatten.
werden .DieReverordnungdar¬ DieSteuerordnungdarfweitere
jedochdieEinhebungderWertzu¬Beferungenfestsetzen.
wachssteueraufdieVeräußerung4 .DieWortzuwachssteuerist
desEigentumsanunverbautenGrundvondemganzenWertzuwachsezu
stückenbeschränken. bemessen,d .i .vonderWortsteigerungAlsunverbautgeltenGrundstücke, zwischendemErwerbspreisezuzu¬
bezw.Grundstückteile,welchenicht lich dernachderSteuerordnung
odernurmitGartenhäusern,SchupfenzulässigenAnrechnungenundden
undahnlichenderzeitweiligenBenützungVeräußerungspreisedesGrundstückes,odervorübergehendenZweiendie¬ fürdieBemessungderWort¬
nendenBaulichkeitenbesetztsind. zuwachssteueristsowohlhinsichtlichdenverbautenGrundstücken,ver¬ desErwerkschreises,alsauchhinsichtlichderHöheundHausgärtenzugerechnetDerBesitzdauerinderRegeldie
wennsie mit ihren räumlichzu ErwerbungdurchdenVeräußererselbst
sammenhängen,abgesondertnichtbau¬maßgebend.IstjedochdieErwerbunglich verwartetwerdenkönnenund einesolchegewesen,anläßlichdererzugleichmitihnenveräußertwerden. eine Weitzuwachssteuernachder

§3 .EineWortwachsteuerdarfnicht Steuerordnungnichteingehobenwer¬eingehobenwerden: dendarf ,soist hiefürdieletzteEr¬1 .beiZusammenlegungenoderTei¬werbungdesGrundstückesmaßge¬lungen ,welcheaufGrundzwingenbend ,anläßlichdererseineWitzu¬deröffentlichrechtlicherBestimmungwachssteuereinzuhebenwaroder1generfolgen einzuhebengewesenwäre ,wennbei Anlegungen ,die beidem dieWerkzuwachssteuerordnungfreiwilligenAustauschevonGrund¬damalsbereitsGeltunggehabthättestücken,welcherzurHerbeiführungeiner 55 .IstderErwerbspreisoderderVer¬zweckmäßigenGestaltungderselben äußerungspreisdesGrundstückesnichtha¬erforderlichist ,wenneineAuf¬stellbar,sogiltfürdiedieBerechnungzahlungvonmehrals10%deshöher desWertzuwachsesanstattseinerbewartetenGrundstückesnichtersetzt, dergemeineWertdesGrundstückes3 .beientgeltlicherVeräußerungzurZeit seinerErwerbungoderauf Grundder Bestimmungender Veräußerung.SindjedochseitBanordnung ; dernach§4diesesGesetzesmäß¬4 .beiderTeilungdesgemein¬gebendenErwerbungdesGrund¬schaftlichenEigentümesaneinem stückesbiszudemZeitpunkte,inGrundstüke ,wennder Wertdesin welchemdie ReverordnungindasAlleineigentumübertragenenKraftgetretenist ,mehrals20JahreTeilesdenWertdesbisherigenAnteilsverstrichen,sogiltdasGrundstückamgemeinschaftlichenEigentümealsim20 .JahrevordemInkrafttre¬nichtübersteigt. tenderFeuerordnungzudenda¬5 .beiunentgeltlicherVeräußerungmaligengemeinenWerteerworben.durchErbschaft,VermächtnisoderSchei¬DieSteuerordnungdarfdiesehöchst¬kung ; frist von20Jahrenverkürzenund6 .beientgeltlicherVeräußerungfürjeneGrundstücke,welchevorder
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inihrfestgesetztenFristerworben.
wordensind ,oderalserworben,
gelten ,einenNormalschreisTax¬
preisimVorhierfeststellen.
§ .6 .gemeine Werteines

Grundstückeswird ,wennerbei
derBemessungderWertzuwächs¬
steuerin Anwendungkommt,von
der Gemeindeundwennwegen
dieserBewertunggegendieSteuer¬
BemessungBeschwerdeerhobenwird,
gerichtlichfestgestellt.

DieKostendergerichtlichenSchatzung
sind ,wennsie dieSchätzungder
Gemeindeummindestens10 %
übersteigt ,vonderGemeindezu

tragen .
5 .fürdieBerechnungdesWerk¬

zuwachssinddemErwerbschreise,bezw.
dieanEineStelletretendengemeine
WerteoderNormalschreise(Taschreis)

hinzunehmen:
1 .allenachgewiesenoderglaube

haft gemachtenAusgabendesVer¬
äußeresoderseinesVorbesitzers
für dauerndeVerbesserungendes

Grundstückes,
2 .alleandieGemeindeaufGrund¬

bestehenderVorschriftenoderVerein¬
barungenvondenEigentümerdes
GrundstückesfürStraßen.Trottoir.
Herstellungen,Kanalisierungen,Be¬
leuchtungs-u .sonstigeAnlagenbe¬
zählteneinmaligenBeiträgeoder
Rückersatze,
3 .allenachgewiesenenoderglaubhaft

gemachtenAusgabenfür Neuzuund
UmbautenundEinfriedungen(soweit
dieseAusgabennichtdurchLüstungen
ausVersicherungsverträgenbereits
entschädigtsind

4 .allebeiderErwerbungdes
Grundstückesnotwendiggewordenen
Auslagen(Schafen,üblicheProvisionen,
GebührenundAbgaben)biszumhöchst¬
betragevon5%desErwachspreises

die Werkzuwachsteuernuroderdesanstattseinerangenommene
vondenersterenbemessenundeinge¬Erwerbswertes,
hobenwerden.5 .die 40ziehungdesEr¬

§ .11 .DieWertzuwachssteuerwirdwerbsgreifesbeyesanseineWelle
vonganzenWerkzuwachse,jedochtretendenErwerbswertesundder
nur dannbei ,demermehrnachdenvorstehendenBestimmungen
alszehnProzentedesErwerbspreiseszulässigenAnrechnungenabzüglich
ErwerbspreiseszuzüglichderzulässigendesWortesdesausdemGrundstücke

Anrechnungenbeträgt .DerWertzu¬bezogenenErtrages ,währendderfür
wachssteuerdarfbeieinemWortzu¬dieBemessungderWerkzuwachsteuer
wachsebis zu100 %höchstensmitinBetrachtkommendenBesitzdauer¬
¼undbei einemWortzuwachseZinsesziehendürfen,beidieserBerech¬
aber100 %höchstensmitdesWort¬nungennichtinAnschlaggebrachtwerden.
zuwachsesbemessenwerden.§ .8 .UnentgeltlicheGrundableitun¬
DieSteuerordnungdarfeinengenzuöffentlichenStraßenundPätzen

mäßigerenSteuersatzundeinewerdenin derWeiseberücksichtigt,
BegünstigungverbauterGrundstückedaßdergesamteErwerbschreisEr¬
überhaupt,ermitBerücksichtigungwerbswertnichtaufdieursprung¬
derlängerenBesitzdauerfestsetzen.liche ,sondernaufdienachderAbtre¬

812 .ZurBerichtigungderWerk¬tungverbleibendenGrundflächever¬
zuwachssteuerist derVeräußerers,rechnetwird .
imGallederZwangsversteigerungS .9 .WirdbeieinerderWertzu¬
derErsteherverpflichtet.MehrereVer¬wachssteuerunterliegendenKer¬
äußereroderErsteherhaftenzuräußerungnureinTeildesfrüher
ungeteilt hand .erworbenenGrundstückesveräußert, WirddasBücherlicheEigentumansowirdderErwerbschrisdieses
einemGrundstückeaufGrundmehrererGrundstückteilesnachdemVerhältnisse
aufeinanderfolgendenVeräußerungnerFlächezurFlächedesGesamt¬
vondemersten Veräußerenun¬grundstückesohneRücksichtaufden
mittelbarandenletztenErwerbermehroderMinderwertdereinzelnen
übertragen ,sowerdendiefürjedeTeileberechnet,beiderVeräußerung

einesAnteilesamgemeinschaftlicheneinzelneVeräußerungermittelten
Wortzuwächsezusammengerechnet ;EigentümeeinesGrundstückeswird
vonihrerSummewirddieWertein ErmanglungeineranderenGrund¬

zuwachsteuerbemessenundauflagederErwerbschreisdiesesAnteils
die einzelnenVeräußerernachnachseinemVerhältnissezumgesam¬
demVerhältnissedereinzelnentengemeinschaftlichenEigentüme
Wertzuwächseaufgeteilt.berechnet.

§ .13 .dieanläßlichderVeräußer¬§ .10 .BeiTauschverträgenüber
rungeinesGrundstückesbemesseneGrundstücke,dieimGemeindegebiete
Wertzuwachssteuerentfällt ,wennliegen ,wirddieWertzuwachsstein
nachgewiesenwird ,daßdieausdiesemvonjederderbeidenVeräußerungen
Anlassevorgeschriebenestaatlichebesondersbemessenundeingehoben.
VermögensübertragungsgebührBeimTauschevonGrundstücken,inner¬
abgeschriebenwerdenist .halbdesGemeindegebietesgegen

§ .14 .Dienach§12diesesGesetzesGrundstück,außerhalbdesselben



RathausKorrespondenz.
Tel .21360.Rathaus

u .unverantw.Red .R .Vigl.
ihr ,Wien,Mittwoch,18 .November18.
VomApprovisionierungsausschuß¬

dergemeinderatlicheApprovisionierungs¬
ausschußhielt gesterneineSitzung
ab ,in welcherder ObmannG .G.
Plotzberg,demverstorbenenMitglie¬
desAusschussesOR .Schleckeeinen
warmempfundenenNachrufhielt .

R .lebenderreferiertüberdie
imEisenbahn-Ministeriumabgehalten
guetebezüglichder Regelungder
heisstransporte aus Galizienund
BukowinanachWien,u .besprichtdie
Übelstände,. )aufbeidemTransportdes
FleischeszudenNationen(Schleisendes
FleischesaufdemProtoken,Sitzender
KutscheraufdemFleisch ,Verunreinigung
durchfliegen .. )daßdasFleischoft
nochin lebendigenZustandauf
denStationenankommt,u .in dieWeg,
gensgehobenwird ,woauchnichtdie
einsprechendeTemperaturist ;3 )daß

Übereinkommen
keineEinverständnisbestehtzwischen
derStaatsverwaltungu .derGemeinde ,
zuwelcherJahreszeitdieEinfüllung
der Waggonsbeginnen ,bezuaufhö¬
ren soll .Erbeantragt
andie RegierungeinePetitionzu
richtenn,daßsie . )einmitdenerhör¬
derlichenVollmachtenausgestattetes
mitdenentsprechendenKenntnissenu .
ErfahrungenversehenesKontrollorgan¬
nebstHilfskräftenbestellt ;2 )daßdie
StaatsbahnverwaltungdieVersorgung
der Waggonsmitbis ineigen¬
Regieübernehme;3 )daßsieVor¬
sorgetreffe für dieordnungsmäßige
BehandlungdesFleischesbeiderZu¬
fuhrzumBahnhof,für eineein¬

.

.

wandieLagerungdesFleisches
in denNationenu .für eineKlaglos
Verladungin die Waggons;4 )daß
sie zurVornahmederFleischbeschau¬
u .zurÜbermachungdesTransportes
eineentsprechendeZahlvonVierarzten
bestellt .DerReferentwünschtferner
ein entsprechendeVermehrungder
Waggonsmindestens um150 .

G .Seilerbemangelt,dieEisnachfül¬
lungu .beantragtdieStaatsbahner¬
waltungzu ersuchen ,Vorsorgezu
treffenn ,daßdie UhrenaufdenEin¬
maggonierungsstationeninGeligen
richtiggehen,dadieBedienstetendie¬
Uhrenvorrücken ,umso michvorzu¬
tigemSchlußderFrachtaufnahme
vondemFleischlieferanteneinTrink¬
geldfür dieZulassungzumTrans¬
port zuerhalten .

derBerichtwirdzurKenntnisge¬
nommenu .derObmannersuchtdenRefe¬
renten ,die gestellten Antragim
Gemeinderateinzubringen.

Dechantbeantragt ,änlichtlich
derMasthausstellungRemuneratio¬
nenzubewilligenu .demVorstand
derstädt .ÜbernahmsstelleOberkommissa¬
KarlSchwarz,dievolleAnerkennung
fürseineTätigkeitanläßlichdieser
Ausstellungauszusprechen .

ObmannS .R.D.Klotzbergberichtet,über
die Maßnahmender Gemeindegegen
dieMilcherung.Ererörterteeinge¬
henddieBeschlusseüberdieErhöhung
derMilchpreise,gabdanneineÜbersicht
überdie Milchpreisein Wienvom
Jahr1864bis 1907 ,welchebis zumJahr¬
1903einestets sinkendeTendenzzeigen,
sprachdannüberdieOrganisationdes
Milchverkehrs,u .dieGründederMilch¬
teuerungu .kamübereinstimmend,mit
demMagistratzu demAntrag ,die
GemeindeWienmögeprinzipielldie
Geneigtheitaussprechen,dieWol¬
kereiin ihrenBestrebungen ,sämt¬

licheMilchproduzeichen,indenundMöl¬
kereienzuvereinigen ,zuunterstützen
u .zufördern .DerMagistratseizu
ermächtigen ,mitderu .v .Molkerei
in diesemSinn in Verhandlungzu
treten .DerAusschußbeschloßdenGegen¬
standbehufsinnerlicherBerichterstattung
zuvertagen .

ObmannG .D .Klotzbergbrachtefer¬
nereinenBerichtüberdieErhebungen
hinsichtlichderZulässigkeitderBesichti¬
gungder Merkierin ParisBerlin
u .LeipzigzurKenntnis.InBerlinist
dieseBesichtigunggestattet,inLeipzig
u .Parisnicht.

G.Volegalberichteteüberden
Antragdes G .Oppenbergerauf
SchaffungeinesGesetzesfürViehhal¬
lungszwangu .beantragt ,inÜber¬
einstimmungmitdemMagistrat ,auf
diesenAntragnichteinzugehen ,

derselbeGemeinderat,berichtete
überdie Verkaufsverhältnisseauf
demtäglichenFleischmarktinder
Großmarkthalleu .obhervor ,daß
seit derEinführungderneuenMarkt¬
ordnungfürdieGroßmarkthaltesich
dieZufuhrenausGalizienu .Buto
mirunverhältnismäßiggehoben
haben .NachdenErfahrungenvonfünf¬
Vierteljahrenkönneruhigbehauptet
werdenn,daßderBeleitverkaufinder
Großmarkthelle ,ganzbesondersaber
dieAbendmarktesichzueinerInstitu¬
tionentwickelthaben ,dieheutein
derBeteil-Fleischversorgungder
BevölkerungDienszu einembedeu¬
lendenFaktorgewordenist .DasPub¬
likumsowohlderMittelstand ,wie
auchdie ärmerenKlassenmachen
vondemihnenzueinerWohltatge¬
wordenenDetailverkaufamtäglichen
FleischmarktausgibigenGebrauch
wiedie der ganzRolossateAnderung
in denVormittagsstunden ,ganzbeson¬
dersaberzuEndederKircheu .auch
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denAbendmarktenzeigt .DerBericht
wurdezurbefriedigendenKenntnis

genommen.
G .SchleckenVnteraußerordentlich

starkerTeilnahmederBevölkerung
wurdeheutenachmittagsG .Karl
Schlerka ,zuGrabegetragen ;damit
derZugderTrauergustesichentwe¬
deln könne ,müßteeingrößer
UmwegvomTrauerhause3Bez .
Erobergstraße50bis zurProberger¬
kirchegemachtwerden.InderKirche
hendensichein B .H .Burger,
v .B .hiersammerOberkuratorei¬

A .G .
Dolegel,Hörmann,u .finden ,hil¬
scher ,zuschauer,Mühler,Langer,

MalerStroh ,Nachu .anerka
Bez .Vorsteherabg .Spitaler ,mitder
ganzenBezirksvertretung,dieMit¬
gliederdesOrtsschulratesu .des
ArmeninstitutsObermagistratsrat
AschergerMagistratsratu .Bibl.
derDirektorderstädt .Leichenbestat¬
tungS .RauscherStadtphysitus31.

ihmdie OrtsgruppenLandstraße
derBürgergereinigungu .desChrist¬
WienerFrauenbundes,Deputatione
der VereineEintracht ,Volkswahl
verein ,ZukunftPolitischesRa¬
sind Landstraße Peter u .Per¬
Verein ,eine Deputationder
GenossenschaftenderFleischselcheru.
Fleischhauer,etc .etc .dieBeisetzung
erfolgteaufdemZentralfriedhof

Erbrecht .Überdiesesinsofern
actuelleTheum,sie als esauchder Beratungen
denGegenstandder heutezusam¬
mengetretenenösterr .Stadtlages
bildet ,sprachgesternabendsProf .
Röttingerin Österr .Ingemein¬
u .Archittenverein .Er führteaus¬
DieEinführungdesErbbaurechtesim
deutschenbgl .Gesetzbuchhabeauchin

österreichdenWunscherweckt,ähnliche
Gesetzesbestimmungenbei derNovel¬
lierungunserbgl .Gesetzeszuschaffen.
dasnochzuRechtbestehendeInstitut
desBodenzinsrechteswerdevonden
Grundbesitzernnichtangewendet .
weildieAblöslichkeitderRentedurch
denBestandnehmereinervölligen
BegebungdesEigentumsgleichkommt.
InÖsterreichbehelfensichdaherdieBesi¬
tzergebundenerGrundemitZeitpach¬
tungen .Diesemachenes aberun¬
möglich,massiveGebäudevonent¬
sprechenderAusstattungu .Wöhnlichkeit
auf fremdenGrundzuerrichten .
BeiderEinführungdesErbbaurechts
in ÖsterreichkommemaninDeutsch¬
lendgemachtenErfahrungenver¬
worten ;gewisseBeschränkungensein
in der Wahlder Erbgebernot .
wendig ,wozuin ersterLinie
Stadt ,Landu .Gemeindeberufen
wären .Selbstverständlichistein
Erbaurecht ,bezw .dessenAusübung
an eine entsprechendeBelehnungs¬
möglichkeitderErbbaurechts-Objekte
gebunden,u .müßtejedeSpittule¬
tion mitErbbegründenu .Erb .
beobjektenausgeschlossenwerden.
DieÜbertragbarkeitdesEigen¬
tums ,die Vererblichkeitu .die
Verpfändungsmöglichkeitmeist
ebensowieimdeutschenRechtent¬
sprechendgewährtwerden .An
die beifällig aufgenommenenVor¬
tragschloßsicheineDiskussion
in welcherHofratMarschder
StandpunktderZentralstellesie
Wohnungsresorenzu demneu¬
zuschaffendenErbenrechtstipzierte.



zurrichtungderWertzuwachsteuer
Verpflichtetenhabeninnerhalbacht
sagennachAbschlußdesRechtsge¬
schäftesderGemeindehierübermüde
dich,oderschriftlichdieAnzeigezuerstatten
unddie für dieSteuerbemessung
erforderlichenAngabenzumachen,
sowiediedazugehörigenBehelfe
undNachweisungenvorzulegen.
AlsunzulänglichbefundeneAugen
benundNachweisungensindbinnen
einerangemessenezubestimmenden
Frist zuergänzen.
DieGemeindeist beiderBemessung

derWeitzuwachssteuerandieAn¬
gabenderSteuerpflichtigennichtge¬

bunden .
§ .15 .die bemesseneWartz¬

wachssteueristdemSteuerpflichtiger
mittelseinesschriftlichenZahlungs¬
auftragesbekanntzugeben ,aus
welchemdiesgesetzlichenunddie
tatsächlichenGrundlagenderSteuer¬
bemessungersichtlichsind .

§ .16 .dieBemessungderWortzu¬
wachsteuererfolgtdurchdenGemein¬
devorsteher,bezw.durchdasihmunter¬
sehendeGemeindeamtdenSteyers
pflichtigenstehtgegendenZahlungs¬

auftragdie BeschwerdenachMaß¬
gabeder Gemeindeordnungoder
desGemeindestatutesimInstanzen¬
zugedesselbständigenWirkungs¬
kreisesder Gemeindezu¬
17 .DiebemesseneWertzich¬
steuerist innerhalbderBeschwerde¬
fristandieimZahlungsauftrage
bezeichneteKassezuentrichten,
vomTageder fälligkeit mit
4 .zu verziehenundimWege
derpolitischenExekutionein¬
bringlichzumachen.DieZahlungs¬
ligt wirddurchdieEinbringung

er Beschwerdenichtgehemmt.

18 .dieSteuerpflichtiger :
1 .eineihmnachderSteuerord¬

nungobliegendeAnzeigenichtrecht¬
zeitigerstattet;2 .eineihmnachderSteuerordnung
obliegendeVerpflichtungzurErtei¬
lungeinerAuskunftoderLei¬
bringungeinesNachweisesnicht
rechtzeitigerfüllt ,kanngegen
ihn eine Ordnungsstrafenach
MaßgabederGemeindeordnung
verhängtwerden.

WerzumZweckederHinterziehung
oderVerkürzungder Wortzuwächs¬
steuerwissentlichunrichtigeAnga¬
benmacht,oderwesentlicheTat¬
sachenverschweigt,hatnebstder
richtiggestelltenWertzuwächs¬
steuerals Strafedenzweifachen
BetragderSteuerzuentrichten.
DieStrafbeträgefallendemAr¬
menfondsder Gemeindezu .Die
Strafamtshandlungobliegtden
politischenBehörden.
§ .19 .fürdieVerpflichtungzur

ZahlungderWertzuwachssteuer
ist esbelanglos,obderWertzuwachs
vorodernachdemInkrafttreten
derWertzuwachs-Steuerordnung
erfolgtist .

dieSteuerordnungdarfjedoch
bestimmen,daßdieWertzuwächs¬
steuer nur vonjenemWortzu¬
wachsezubemessenundeinzuhet
benist ,dernachdemInkrafttre¬
ten der Steuerordnunganstän¬
denist .IndiesemFallegilt
dasGrundstückals imJahredes

GekrafttretensderSteuerordnung
zu demdamaligengemeinen
Werteoderdenin derSteu¬
ordnungfür diesenZeitpunkt
bestimmtenNormal.( Taxe,warte

erwort

20 .MitderDurchführungdieses
GesetzessindMeineMinisterdes
jenen ,derFinanzenundder
Justizbetraut .
D .KinghanReichenberg)

beantragtin formellerBeziehung
die Abänderungdes § 7Punkt
in folgenderWeise :allenachge¬
wiesennoderglaubhaftgemachten
AusgabendesVeräußerers,oder
imFalledesAbsatzesdes§ 4
seinesVorbesitzersfürdauernde
VerbesserungendesGrundstückes.

Vorst(Czernowitzschrift
über56 ,Kostendergerichtlichen
Schätzung,undbeantragtfolgende
fassung:DieKostendergericht¬
lichenSchätzungsindfürdie
FallderBestätigungoderEr¬
höhungdergemeindeamtlichen
Schätzungdurchdiegerichtliche
ComissionvomBeschwerdeführer
andernfallsvorderGemeinde
zutragen .Wennjedochdiegericht¬
licheSchätzung,diederGemeinde
ummindestens10übersteigt ,
hatdieGemeindefür dieKosten
dergerichtlichenSchätzungauf¬

zukommen .
B .H .Dinghofer( dingschrift

zu57 ,Punkt5.
I .gn .Stelle .MaiGraz ,stellt

zuund12denAntrag ,daß ,nach¬
demjeneStädte ,welchebereits
dasRechterworbenhaben ,bei
Eigentumsübertragungenan
unbeweglichenGüteeinenstädt¬
ZuschlagzudenstaatlichenGe¬
bühreneinzuheben,aufdieses
Rechtwohlnichtverzichtenkönne.
zugunstendesneuenGesetzes.
einendiesfälligenVorbehalt
in den Entwurfaufzunehmen.
Lovalerweitmußtejedochdieser
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LandeszuschlagalsAbzugspost
auchbei 5 .zugelassenwerden
umeine Wochelbelastungzu
verweichen .Zu§ 12 desEnt¬
weises wäre ein Zusatzzuma¬
chen ,daßderErstehersolidarisch

mit demVeräußererhaftet
unddaßdiesObjektalsPfandhaftet.

Ander Debattebeteiligensich
nochD .v .GabornerBilli ,und
Kramer Groschen .

Referentbeantragt ,denAbsatz
2 .§ .6 ,zustreichen.

VorsitzenderBergerSalzburg
begrüßtdas vorgelegteRahmen¬
gesetzundbesprichtdenEntwurf
Müssen .Er beantragt ,aus
demMussorischenEntwurfsol¬
gendePunktein denKomite
Entwurfaufzunehmen:2 )die
SummederBeträge ,umwelche
seit der ErwerbungdesGrund¬
stückes ,höchstensaberfür20
Jahre ,diegesamteausdenGrund¬
stückegezogeneEinnahme,oder
Nutzunghinter einerVerziehung

ge¬
preiseseinschließlichdasdurch
die vorangeführtenAufwendun¬
gengesteigertenPreiseszurückge¬
bliebenist .FürdiejenigenFälle ,
beiwelchensichdieseSummenicht
mehrermittelnläßt ,hatdieGe¬
meindevertretungbeiFassung
des Beschlussesüber dieEin¬

führungderWertzuwachssteuer¬
die für verbauteundunver¬
bauteGrundstückeortsübliche,
durchschnittlicheundsohinfürdie
Unrechnungin Betrachtkommende
Verzinsungfestzusetzenund
hierübervon5zu5Jahreneinen
neueBeschlußzufassen .Er
schrichtsichüberhauptfürdenMisso¬

nie nach aus .

denVorsitzübernimmthierauf
D .GrafausGra¬einem worte des
ReferentenwirddieVersammlung
um1Uhrgeschlossen,umum3Uhr
nachmittagsfortgesetztzuwerden.
AlleHerren ,welchesichander
Debattebeteiligt haben ,treten
vorNiederöffnungderSitzung

zusammen ,umgemeinsamden
EntwurfnachdengestelltenAn¬
trägenzuredigieren .

Um1 Uhrverengtedie
vernehmerein gemeineinen
pital in Toderatungsaale
per certum sie befueget
den ersten verspiele .
zuerklareIhren ,faste ,das den Wienerngarkei¬
oder jedwedeadult aufdas
Folge der anderen er¬
vorstädte vorstandiange¬
ds auch vielecte vom
lesen das uns vom
der in Rücksicht aus¬
Rationalitätbluten ,weilenund
zudecken ,sie zulaut
innere Städte ,auf denzusam¬
verhalten gewichenFragen
erte ich nie glases quia
so strigens verzoll

se derPraesidentderSeite
las ,Ihr Eucheinstim¬
les praerendum an ,dan
wievernungensichalleInteres¬
des Reiche ,oderbeneidenen
wecks ,wie wir ,dasSie
NeustadtdenRuckerallezu
wenige nicht ,wievollen¬
aus auch eine facereme
gert beiben derwunden,
denen immer get werde .
in die SprizederGewehrer

votum dische Männer

anumBurgermeisternderan¬
vomStudiummustePetita
hen können ,warmdie
verstehen den interesse ihrer
reitet fester Handund
weisenBeichtzuleitenSchwensche

daß einer per viel zum
Wohlealler bester ihrfur
volle alle Städte ,durch

Beifall
um3Uhrwurdendanndiese

gutenfestgesch .
DieNachmittagssitzungwird

vomPräsidentenStanislausBuch¬
cinski( Lemberg,alsVorsitzen¬
deneröffnet .

ReferentKandler( Brünn)
bringt die vomReligierungs¬
KomitenvorgeschlagenenAnde¬
rungenzurKenntnis.Dieselben
sind :S .A .2 istabzuändern;
daßes heißt :„ DiepolitischeLan¬
desstelle hat nachMaßgabeder
Gemeinderordnungoderdes
Gemeindestatutesvorihrer
EntscheidungdasEinvernehmen

mit demLandesausschüssezu
pflegen .Es wirddadurchge¬
kürzt ,daßal .2 ( Kostender
gerichtlichenSchätzunggänzlich
entfällt .In S .ist festzusetzen :
ImerstenAbsatzist statt desVor¬
tes ,hinzuzunehmendasWort
hinzuzurechnenzusetzen .
Anstatt des Punktes5 desKomi¬
ten - Entwurfesist derPunkt¬
samtdemletztenAbsatzdes§ 5
desEntwurfesMusseneinzusetzen,desfernersollalsPunkt6hinzuge¬
fügtwerden :In jenenStädten,
in welchenauf Grundbesonderer
LandesgesetzeeinZuschlagzur
staatlichenVermögensübertra¬

gungsge¬ ingehobenwird



dieseGebühr.–Im§12sollesgegriffen.DieZentralstellefür
heißen :zur Berichtigungder WohnungsreforminÖsterreichhat .
Wortzuwachssteckerist derVer¬ imAprildiesesJahresandasHerren¬

äußereundder Erwerberzuan¬ hausdesösterreichischenReichsrates
geteilterHand,imGallederZwangs¬einePetitiongerichtet ,inwelchersie
versteigerungderErsteherver¬ersuchtanläßlichderBeratungdes
pflichtet .MehrereVeräußereroder Regierungsentwurfes ,betreffenddie
ErsteherhaftenzurungeteiltenÄnderungundErgänzungeinigerBe¬hand . stimmungendesallgemeinenbürger¬der AntragdesReferenten lichenGesetzbuchesaucheinHauptstückwirdmitdiesenobigenAbände¬überdas Erbbaurechtaufzunehmen
rungen in blosangenommen mit folgendenGrundbestimmungen .D .Neumayerreferierteüber 1 .dasErbrechtgewährt ,wo
Erbbaurecht.Derselbeführteaus ,daß dingliche ,veräußerlicheundvererb¬
bereits imAltertumundimMittelal¬ licheRechtaufundunterderOberflä¬
terdasErbin ,unddasErbpachtrechtcheeinesfremdenGrundstückesein
anerkannt wurden . Bauwerksammtdendazugehörige

dasbürgerlicheGesetzbuchfürdas Anlagenherzustellenundzubenützen.
deutscheReichhatneuerlicheinvererb¬2 .DasErbbaurechtwirderstdurch
lichesundveräußerlichesNutzungsrechtEinverleibungerworben.DerVertrag
anfremdenGrundstückengeschaffen gibtnurdenTitel .
nämlichdasErbbauracht,dasRechtauf 3 .zurBestellungeinesErbbaurechten
aberunterderOberflächedesGrund¬aufihremGrundesindnurder
stückesein Bauwerkzuhaben . Staat ,einLandodereinepolitische

InneuererZeitist insbesonderevonGemeindebefugt ,fernereinege¬
SeitederBodenreformer,eineleb¬ meinnützigeAnstalt oderVer¬
hafteAgitationzuGunstendesErbbau¬einigung ,derenStatutenfestsetzen
rechtesenthaltetworden.VonseinerAn¬daßihremiteinemErbaurechte
wendungerwartetmaneinerseitseinebelastetenGrundstückenachAuf¬
BesserungderWohnungsverhältnisselösungderKörperschaft(Vereinigung
durchErleichterungundVerbilligungundlängstensnach100JahrenseitBe¬
desWohnungsbauesandererseitseine stellungdesErbbaurechtesandenStaat
BeseitigungundoderBeschränkungdasLandoderdie Gemeindeihres
derwucherischenBodenspekulationSitzeszufallen .Diesestatutarischen
indemdieGemeindenihrenGrund¬Bestimmungensindunabänderlich.
Besitzbehaltenunderweiternund 4 dasErbbaurechtkannlang¬
ohneihnzuveräußern,fürWohnungstensauf70Jahrebestelltwerden
zweckeverwendbarmachenwerden.ImÜbrigenwerdenRechteund
Tatsächlichhabenauchbereitseine PflichtendesErbbauberechtigten
AnzahldeutscherStädtevorallen durchdeneinverleibtenVertragmit
FrankfurtmanvomErblaurechtedinglicher Wirkungbestimmt .
Gebrauchzumachenbegonnen. 5 .fürdasErbbaurechtgeltensinn¬

dievorbezeichneteBewegunggemäßdieVorschriftenfürunbe¬
hatnunauchu .Osterreichherüber¬weglichesGut .Erlauberechtigte
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gilt füralledasBauwerkbetreffenden
VorschriftenalsEigentümer,

durchdieseEingabehatsichdask .k.
Justizministeriumveranlaßtgesehen
fürden6 .Julid .J .eineInqueteToch¬
verständigerausdenKreisender
Haus -undGrundbesitzerderBau¬
gewerbetreibendenderAdvokaten
und Verwaltungsbeamtenund
derBodenkredit-Instituteeinzu¬

berufen .
DasErgebnisderEnquete

wurdevon demFeuerderselben
Hr .HofratSchauerdahinzusammen,
gefaßt ,daßdieFragedesErb¬
baurechtesnochreiflicherErwä¬
ungbedürfe.Wenndiegesetzliche
Regelungsichnuraufwenigeganz
allgemeineBestimmungenbeschrän¬
ke ,wieesdasdeutschebürgerliche
Gesetzbuchtue ,sowerdensichder
AnwendungdesErbbaurechtesdie¬
selbenSchwierigkeitenentgegen,
stellen wiein Deutschland .Gerade
umdasErbbaurachtkreditähigund
dadurchanwendbarzumachen ,sein
entsprechendezwingendeGesetzesbe¬
stimmungennotwendig.FürdieStellung
nahmederGemeindenzurFrage
desErbbaurechtesdürftevorallem
derGesichtspunktmaßgebendsein ,
daßdieErwerbungunddiedauernde
Besichtungeinesmöglichstausge¬
dehntenBesitzesvonWohnungsbe¬
denin sozialpolitischerwiein
finanziellerBeziehungfürdie
Gemeindenüberauswichtigist ,wäh¬
rendandererseitsgewichtigeGründe
dagegensprechen,daßdieGemeinden
selbstin ausgedehntenMaßeals

unmittelbareWohnungsgeber
auftreten .EinRechtsinstitut,wel¬
chesin beidenBeziehungendem
Interessen der inden er¬



naheder vorgelegtenResolu¬
BeiderfolgendenAbstimmung

wirddie Resolution ,samtdenAn¬
tragenS .Jägeru .S .Ringhau¬

genehmigt .
S .R .JoslegtdiePetitiondes

GemeinderatesderStadtWienbe¬
treffendBefreiungderStiftungen
undWidmungsaktevondenStam¬
chele ,unmittelbarenGebührenund
denGebührenAquivalentevor¬
undführtaus .DieArmenfürsorge
bildet ,einenderwichtigstenZweige
desselbständigenWirkungstrei¬
sesderGemeinde.Daßletztere
aufdiesemschwierigenGebiete
der vonprivater Seiteausgeher¬
denhumanitärenBestrebungen
nichtenträtenkann ,istbereits
zumGemeingutederöffentlichen
Meinunggeworden .Undsoer¬
achtetes dieGemeindeWien
alsihrePflicht ,aufeinseitJahr¬
zehrtenbeobachtetes,dieErrichtung
HumanitärerAktedurchPrivate
schwerschädigendesgesetzliches
Momenhinzuweisen .Es ist dies
dieGebührenunfreiheitderStif¬

tungenundWidmungenzuwohl¬
tätigen ,Humanitäts-Unter¬
richtszweckenu .s .w.

In Österreichgibt eskeine
Befreiungder genanntenWohl¬
tätigkeitsaktevondenVermö¬
gensübertragungsgebühren,
DieseBestimmungdesGebühren
gesetzeshatseitihrenBestehen
geradezueineAntisoziale
Wirkungausgeübt .

AlsBeispielewarenfolgende
Ereignisse,ausderletztenZeit
anzuführen .Deram20 .Feber1892
in BruenverstorbeneMenschen¬
freundAloisDraschehatte

letztwillig dieGemeinde
zuzweiDrittelnunddieGe¬
meine Brüne zueinem
Orttel als Erbenseinesüber¬
eine Millionen Kronenbetra¬
gendenNachlassesmit demun¬

trägeeingesetzt ,denganzen
NachlaßzurErrichtungjeeiner
Armenstiftungzuverwenden
hinsichtlichderNachlaßgebühren
sagteer in seinemTestamente:
MeineAnordnungensindder

Unterstützungunverschuldeter
Armutgewidmetundverdienen
gewißauchdiestaatlicheAner¬
kennung .Umnunnicht schonvor¬
vornehmendasStiftungsver¬
mögenoderdessenErträgniszu
schmälern,verordneich ,daß
dieHerrenBürgermeistervon
Wien&amp;BrünnallenihrenEinfluß
geltendmachen,umdieBefrei¬
nachmeinesVermögennachlasses
vonderVerlassenschaftsstaats¬
gebührsamtzuschlägen,insbeson¬
deraufdenGebührenausAn¬
laß vonVermögensübertragun¬
gen jeder Art ,im Wegeder
GnadederStaatsverwaltung
oderimWegederGesetzgebung
zuerwirken .
fürdenFall ,daßeinesolcheBe¬

freiungnichtzuerzielensei ,
sollten die Gemeindendiese
Staatsgebühr,welchetatsächlich
vonderk .k .mährischenFinanz¬
landes direktion mitdem
Betragevon100463 .vorge¬
schriebenwurde ,auseigenem
bestreiten .BegreiflicherWeise
nahmendiese beidenStädte
Anstand ,diese großeSumme
aus eigenenzubestreiten ,
zumal der Genußdieser
Stiftungdurchausnichtfürzu¬
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sey die dieser Gemeinden
ausschließlichvorbehaltenist .
Erfolgederhiedurchentstandenen
Schwierigkeitenhinsichtlichder
Erbserklärungzumgenannten
Nachlasse ,kames soweit ,daßdie
Statthaltereifeststellte ,daßdie
ernstlicheGefahrbesteht ,daß
die in Aussichtgenommenenbe¬
deutendenStiftungenderAr¬
men von Wien undBrin¬
gänzlichverlorengingen .Nur
durchmühsameVerhandlungen
derStiftungsbehörden,mitden
IntestatorendesStifters
wurdediese großeGefahrab¬

gewendet .
EinzweitesdrastischesBei¬

spielderschädlichenWirkung
DieserGebuhrenunfreiheitist
in JosefSchöffels ,Erinnerungen
aus meinemLebenzulesen .
daselbstist geschildert,welchen
nachnierendenEindruckdiese
gebührengesetzlicheBestimmungauf
Prot .D .JosefChyrtl ,dengroßen
Menschenfreund,machte ,alser
eine Stichendienstiftungmit
einemKapitalevon40. 000fl .
machenwollte ,undnunhörte
daßselbstsolchegemeinnützige
Stiftungengebührenpflichtig
seien ,so daß jeder ,dem
diesbekanntist ,sichhätte ,irgend
etwas zu bestimmtenZwecke
zu stiften .Wieeineschwere
Anklagegegendiesegesetzliche
harte liegt die schmerzbewegte
AntwortGyrtl :„ Wennje¬
manes zustandebrächte ,daß
derStaatdas ,wasichzurLin¬
derungdesElendsschendenwill
als einheiliges ,unanfassbares
Gutansieht ,andemsichnie¬



schricht,istdahervonSeiteder
Gemeindennurals höchstwün¬
schenswertzu bezeichnenaller¬
dings aber nur unter derVoraus¬
setzung ,daßes dereigennützigen
AusbeutungdurchdiePrivatscheker¬
lation völligentrücktist .Daaber
dieausschließlicheForderung
einessolchenRechtsinstitutes

durchkommunaleKreditgewäh¬
rungin der finanziellenLage
der Gemeinden,wiejesozial¬
litischer Beziehungauferhebliche
Schwierigkeitenstößt ,mußvon
SeitederGemeindenderWunsch
ausgesprochenwerdenn,daßdieses

Rechtsinstitutdurchzwingende
rechtlicheNormenineinerWeise
ausgestaltetwerde ,welcheihm
die private Kreditgewahrung
in möglichstausgedehntenMaße
zugänglichmacht.

Eswirddaherbeantragt,der
österr .Städttagwollefolgende
Resolutionfassen .

der österreichischeStädttag
erblickt in demRechtsinstitute
desErbaurechteseineEinrich¬
tung ,welcheinhervorragenden
Maßegeeignetist ,diesozial¬
litischenwiediefinanziellen
InteressenderGemeindenzufür¬
dern ,sofernesderSpekulativen
AusbeutungdurchPrivater
bewahrt

bleibtunddurchentschei¬
chendegesetzlicheBestimmungendie
zu seiner ausgedehntenUn¬
weisungerforderlicheallge¬
meineKreditfähigkeiterhält¬

g .dergester in
weist aus derVerpflichtung

streitt ,In solche weiljeder
wunden ,an demarteien ,

nanderundwiein
der in den rotem hinaus er¬
die nach wachen ,soman¬
erhalten Ratsverwaltungen
zwekdienlich in geeignichVer¬
sein zu erraten articul
one der Geraden
an ,willige Weisezurhiesigen
gestiret werdenkönnte ,damit
sei ihre abstattenunterhielten

könnten .Der könnedes
bericht die dazu inti¬
eben auch eventueleiner

aufrucht veranstal¬
Entwiedenwareninsiebenden
mit diesen trag aus ai pas
der Predigteninclusum
in frei wecke in solche
der reden ist auch dem
Antragedes Referentionan ,u .
einsicht ,eswegensichdiePeter
der einzelnen Städte mitdieser
frageweiterhinbeschäftigendie
erst ,ob diese August
et an heutigenSchlußnicht
begrabenseinwere .

de nomine Cron
est de erschenn manund
unbedingtdieneschwierigerErge¬
ubertreter ,seliglichaberder
FragedesentlichenGedenken
oder decendium ,abbracht zu
erwerben .EsmußVorsorgegetrof¬
senwerdenn ,daßdie privatSche¬

lationsichderSachenichtbemäch¬
tige .

am .D .Graf( Grazverweist
aufdeninnigenZusammenhangdes
EbenrechtesmitdenBeuordnungin
Er verweist auf Sie u .Graz ,
welchemitgroßenherigkeiten
kämpfen ,eine neueBauordnung

zu schaffen .Dasauch
insofernemitderBauordnungder
Städteauf engstzusammen,als

sog .Stadtverbauungsplan
festgestellt werdenmuß ,wenndas
Erbenrechtdurchgeführtwerden
soll .ErkommtzudemSchlusse,es
wäre wünschenswert ,daßder
ständigeAusschußdesösterr .Städte
legeseinNahmengesetzfürein¬
städtischeBanordnungschafft ,sie
welchesseitens der Regierungdie
Genehmigungerwirktwerden
soll .S .Grafstehtaberdavonab,
einenspeziellenAntragzustellen.

R .D .JägerLinzbetont ,
die zwischendenBeuordnungen
seienmitdaranschuld ,daßdie
Bautenaußerordentlichleeru .dieMietzieheentsprechendhohesein
ImInteressederStädteliegees ,so
vielalsmöglichGründefürihre
Zweckezuerwerben ;ergelangt
zu folgende Resolutionder¬

den Ge¬
dankenzumAusdruck,daßder
AnkaufvonGrundstückenu .die
erweiterungdesGrundbesitzesder
StadtzumZweckder sozialenu .
wirtschaftlichenEntwicklungder
Stadtaußerordentlichzweckmäßig
u .forderlichu .daherauskommel¬
politischenRücksichtenunbedingt
empfehlenswertist

MagistratsratDr .Ringsan¬
ReichenbergbeantragtdieResolu¬
tiondesReferentendemHerren¬
Hausmitzuteilen.

Referentv .B .G .Neumayer
Wien,äußertsichinseinemSchluß¬
wortgegenjedeVerquickungder
vorliegendenFrage mitanderen
betont ,manmüssedie volleAuf¬
merksamkeitdaraufange¬
trieren ,daßdasJustizministerium
endlicheinmalmitdemErbau¬
rechtsonstmacheu .bittetumAn¬



mand,auchderStaatnicht ,
vergreifendarf ,dannwerde
ichgewißalles ,wasichbesitze,
nur zur BesserungderTage
der Armenundinsbesondere

derKinderwidmen.Tatsächlich
ließ sichGretlnurmitMühe
vonseinerAbsicht,seinVermögen
wegendieserGesetzeshärtenzu
wohltätigenStiftungensteuer¬
Freisind,zuvermachen,abbringen

ähnlicheBeispieleerwähnte
auchder Abg .Riemsinder
Sitzungdesu .d .Landtages

vom17 .November1905 .
NichtnurderBestandderGe¬

bührenpflichtgemeinnütziger
Widmungen ,sondern aufdie
höhedesGebührensatzesin
Österreichist auffallend.Solche
Stiftungenunterliegenhinsichtlich
derVermögensübertragungs¬
gebühreinemGebührensatzvom
8 samt858Zuschlag ,sohin

imganzen10 %,beiHembdie
sogarbis 40 %hinsichtlichder
quivalent gebühr beiImmo¬
lien einerGebuhrvon337.

EinVergleichmitderaus¬
ländischenGesetzgebungzeigt ,
daßdieGebührenpflichtsolcher
StiftungenimAuslandefast

irgendbesteht ,bezw .in
denwenigenAusnahmsfällen
ineinerweitgeringerenHöhe.

Betrachtetmandierechtliche
NaturderErbschaftssteuer ,so
kommtmanzudemErgebnis ,daß
sie einerBesteuerungderge¬
meinnützigenStiftungenmit
Erbschaftsgebührenu .dgl .gerade
widerschrift .Siehtmandie
Erbschaftssteuerals einenach¬
träglicheBesteuerungvonPrivat¬

Kapitalansammlungenan ,da

hättewohljenerTeilderErbe ,freundenhinterlasseneSen¬
tungenentrichtenvielmehrschaften,welchernachletztwillige
schondurchihreBestimmungihrenAnordnungwiederPriben

zufließt ,derBesteuerung soll an dieeinwirthschaft
unterliegen,nichtaberVermöchteinsbesondereanderStaat ,durch
nissezuöffentlichenodergemein¬FörderungderöffentlicheWohl¬

nützigen Zwecken ,diesen fahrtundsolltendaherschon
schetlicheHerrengehtbekanntlichaus diesemGrundevonjeder
soweit ,zufordern ,daßdiehie¬ Besteuerung ,insbesondereder
künftederErbschaftssteuerspeziellErbschaftssteuer,befreitworden.
zugemeinnützigenKulturwertenWennder gewillkürteZweck
zuverwendenseien ,dennja einer solchengemeinnützigenglücklicherderErblassergewir¬nur einembestimmtenOrte
schaftethat ,destogrößeristseinoder einer bestimmtenGrüche
NachlaßundumsogrößederAn¬von Staatsbürgern zugäte .
teil desStaatesandemselbendurchkommt,sokanndeshalbgewiß
dieErbschaftssteuer.Gehtdagegendie Gemeinnützigkeit der
einePrivatwirtschaftzugrunden,Widmungnicht bestrittenwäre
danntritt nicht der Staatfür der .Auchliegt es in derHand
dieherabgekommeneExistenzein , derStaatsgewalt,sichdurchsondern die Gemeindemuß ÜberprüfungderGemeinnützig¬
mitihrenArmenunterstützungkeitderstifterischenAnordnungver¬
fünftigenHilfsanstaltenwir SteuerhinterziehungunterderMarte
springen.Eserfordert ,daherdas einerwohltätigerStiftungenzuschien.

Abernichtblossubjekter ,sondersauchcrimitirte Rechtsgefühl ,daß
objektivistderCharakterdieserBesteu¬die von Privaten zuerman¬
erungeingefässiger ,dendieErb¬ähnligenöffentlichengemein¬
schaftssteuergehörtzujenenNeuern,nützigenZweckenhinterlassenen
beiwelcheneineÜberwälzungunmög¬Vermögenschaftennichtnoch
lichist ,sonachdieNeuerdasObjektüberdasvomStaatederErb¬
trifft ,imvorliegendenFallalsodieschaftssteuerunterzogenwerden.
Armut ,Bildung ,Humanität!Diesel¬haßtandieErbschaftssteuer
benGründe,welchegegendieBelastungalseingesetzlichesErbrechtdes
derStiftungen,mitderErbschaftssteuer¬Staatesauf ,welchesherzentuell
sprechen,schließenauchdieGebühren,wächst,je weiterdemGradeder
agnivalentpflichtderselbenaus .EndlichVerwandschaftnachentfernte.
ist nochhervorzuheben,daßdieErb¬lachendeErbendas Erbein
steuerpflichtderistungenmitdemAnspruchnehmen,alsonurdas
DieübrigeösterreichischeSteuergesetz¬ZugreifendesLetzterenmög¬
gebungdurchziehendeGedankenderlichst einzuschränken ,danner¬
BegünstigungderWohltätigkeit,dasscheintes unsinhaltbarer
Unterrichtes ,derHumanität. . w.daßgemeinnützigeVermächt¬
unvereinbarist ,dalogischerWeisenissedenlachendenErbensteuer¬
nichtnurdiebegünstigtenPersonentechnischgleichgestelltwerden.
sel ,sondernich diedenselbenfertige vonMenschen
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stifterischzugewendetenVermögen¬
schaftengebührnehrenzubehandenwaren

derAusfallanErbschaftsgebühren
imFallderStattgebungdieserPetition
ist selbst ,wennerbedeutendwäre,
deichdervorliegendenAusführungen
genügendgerechtfertigt,u .kannun¬
VerhältniszugewältigenEinkom¬
mendes Staatshaushaltesuns
geringerveranschlagtwerden,zumal
dieFörderungdesöffentlichenWohls¬
durchdieseBegünstigungderRistungs¬
errichtungumeinVielfachesmehr¬
gewinnenwürdeOsterreich ,an
RistungeninähnlichenKapitaliennicht
reichausgestattet ,bedarfdringend
einersolchenForderung

VondiesenErwägungenausgehend,
stelltesohindieVertretungderUndt
WieneraufGrunddeseinstimmigen
BeschlussesdesWirGemeinderat
vom22 .Mai1808 .dieBitte ,dashohe
Haus,wolledenvorliegendenGesetzen¬
dieberatenu .aufGrundderBera¬
lungzumBeschlusseerheben.

derGesetzenturlautet .
Artikel .DieFrankungvon

Stiftungenu .Widmungsaktenzu
UnterrichtsWohltätigkeitsund
Humanitätszweckenwirdvonden
Stempelu .unmittelbarenGebühren
insbesondereauchdennachdem
Gesetzvom18 .Juni1901R .G.Bl.
14. )fälligenGebührenbefreit.Die
gleicheBehörungwirdjenenRechts¬
geschäftenSchriftenu .Amtshandlun¬
geneingeräumt,welcheerrichtet,
beimvorgenommenwerden,umdie
denbezeichnetenStiftungenu .Wie¬
mungsahlteinWirksamkeitzusetzen.

Artikelu .dieimerlittelbezeich¬
ernetenRichtungensindnichtnurhinsicht¬x lichihresbeweglichen,sondernauch2hinsichtlichihresunbeweglichenVer¬vor

4
2

2

die gemeinigenweckzuderanunsvonderEntrichtungdes
anderendortangeführtenZwecken,Gebührennebentesbefreit u .zu
hinzugefügtwerdensollen ,woraufohneUnterschieddesZeitpunktesihrer

Errichtung vor oder nach demInkraft¬ dannderArt .II .zuentfallenhatte.
W.S .Pergerinbeantragt,treten diesesGesetzes

in diePetitioneinemPassusaufzu¬Artikelu .derRegierungwird
ermächtigt,diein denArtikelnzu¬ nehmen,wonachAlmosenvonüber¬
festgesetztenBefreiungenauchsolchen20onallenGebührenbefreitsein.
zurErrichtunggelangendenodersollen .FernermögediePetition
bereitserrichtetenSistungenu .We¬vomStädtligselbstüberreichtwerden

u .nichtvondeneinzelnenverlesenmungsalenzugewähren,welche 1

einensonstigengemeinnützigenStadt
zeiht ,insbesonderdieVerbesserung¬NachdemSchlußwortdesReferen,
derwirtschaftlicheninsogenenLage¬ten wirddenReferentenantrag
derLohnerbeiteru .überhauptder unverändert,jedochmitdemvom
minderbemitteltenVolksklassenzum v .B .D .PipergemachtenZusatz
Gegenstandhaben bezüglichderBefreiungderAlmosen

Artikel ,MitdemVollzugdieses über20fl .vondenGebührenals1
Gesetzes,welchesmitdemTageseinerArt .6 .soist derArtikelder
Kundmachungin Wirksamkeittrit , Vorlage ,als Reisezustehendeist derFinanzministerbetret¬ kommt

Referent,M.hoft,beantragtschließ.ne den die trete ichlichderStadttagwollendieserGe¬ ehrunggeschlossen .Machebe¬litionzustimmenu .namensaller regend nochzwischenStädtediesePositionandenReichs¬1 starieli zu erledigen .Aber
instellen. auseines Herzen ge¬G.vonGronow,Berichtdenen Statutum ,meh¬denReferentenantragaufdaswäre, Rath singer bruderesie ,schließtsichderPetitionvollstän¬darin berichtige feste
diganzugibtderMeinungaus¬ rer gementumdasstädt¬druck,diesePetition ,alseindringen,sorgnis herin inlautdesPostulatderStädtezustellen um2 Uhrfür denmitkönnege¬damitderartigeWohlfahrtseinrichtun¬die Mahls in fortgenungehindertinsLebengeruhenzutraue ,den Ritterwerdenkönnen,welcheeigentlich einenSchlafderStaatschaffensollte.DiePetition11.dienichtnurderMenschlichten
sondernauchderMenschheitFeb.
Beifall .AnderDebattebeteiligen
ich nochan St .Mager¬Fr .

Bar .Welte KroneTrogen , er
MagistratsratS .RinghannRe¬ er¬

bergbeantragt ,daßeinArt .
ge erin er¬



Wiener RathausKorresponding .
Fol .21 .360.NeuesRathaus .

Herausg.u .verantw.Red .R .Eigl.
18 .Jahr ,Wien,Mittwoch,18 .Nov.1908.

V.OsterreichischerStädtetag.
Wiebereitsberichtet ,wurdeheute

vormittagsder II .österreichische
Städttagdurchg .P .Zueger
eröffnet .VorEingangin diemei¬
torischenBeratungenbeschrachG .R.
D .KlotzbergdieVorarbeiten
für den öster Städttagund
die Abstimmungundschlagvor¬
daßjedeStadteineStimmeha¬
bensolle ,unddieAbstimmungmit
Stimmtafelnzu geschehenhabe .

AlsSchriftführerfungieren ,die
SchriftführerdesW .Gemeinde¬
rates D .Klotzberg ,Leitner ,
Obrist undRangelberger

AlserstenGegenstandbeschäftigte
denStädttageinedieRegierung
unddiebeidenHäuserdesReichsrates
vorzulegendePetition desöster¬
StädtetagesbetreffenddieSanierung

der GemeindeFinanzen.
Referent ,R .R .Grabe( Wien

führteaus ,dieAufgaben,welche
denGemeindenimsogenanntenselb¬

ständigenWirkungskreisezugewiesen
sind ,bedingeninsbesondereauf
demGebietedesSchulwesensundder
ArmenpflegestetssteigendeErforder¬
nisse .EbensosteigenauchdieKostendes
übertragenenWirkungskreisesund
für diejenigenGemeinden,welche
alspolitischeBehördenfungieren,die
KostendieserGeschäftsführung,mit
derfortwährendenAusbildungund

AusdehnungderstaatlichenVerwal¬
tungstätigkeit ,indemfürsiedieMit¬
wirkungderGemeindeninAnspruch
genommenwird .Diesensteigenden
ErfordernissenderGemeindenstehen

aber keineswegsentsprechende

Einnahmsquellengegenüber,denn
abgesehenvondemseltenbeträcht¬
licheneigenenVermögen,sinddie
Gemeindenzumeistauf denErtrag
derZuschlägezustaatlichenMeyern
angewiesenundkonkurrierenin
derAusübungdesZuschlagrechtes
überdies noch mit denLändern
undBezirken.DasZuschlagsrecht,der
Gemeindenist außerdembezüg¬
lich der Personaleinkommensteuer
bishergänzlichausgeschlossenund
bezüglichderRentensteuerstark
verkümmert ,indem die imWege
desdirektenAbzugsbeimSchuld¬

ner eingehobeneRentensteuer
vonkeinemZuschlagegetroffen
werdenkann .Infolgedessensinddie
kleinenGemeindenfastausschließlich
auf die Zuschlägezur Grundund
Hauslassensteuerangewiesen ;
währendin dengrößerenGemeinden ,
wiederumsehrbeträchtlicheSteuer¬
quellenfür die Gemeindezuschläge
unerreichbarsind .

UnterdiesenUmständenist esbe¬
greiflich ,daßdieGemeindezuschläge

in sehr vielen Gemeindenbereits
eineerschreckendehoheverlangthaben
undfürsichalleinoderwenigstens
in VerbindungmitdenLandes¬
zuschlägendenstaatlichenSteuer¬
satzerreichenodersogarumein
Mehrsacheübersteigen ,wodurch
insbesondere für dieweniger
leistungsfähigenSteuerträger
unleidlicheZuständeentstehen.

EineAbhilfeist inersterLinie
voneiner entsprechendenDotation
ausstaatlichen Mitteln zuer¬
warten .DieselbenErwägungen
welchedie k .k .Regierungveran¬
laßt haben ,behufsBeseitigungder
FinanzmitdereinzelnenKron¬

länder einen Gesetzentwurf ,be¬
treffenddie NeuregelungderÜber¬

aus Staatsmittelnandiein
LandeshausderimReichsratevertre¬
tenenKönigreicheundLändereinzu¬
bringen ,dürftenesgerechtfertigt
erscheinenlassen ,auchfürdie
GemeindenderartigeÜber¬
weisungenanzusprechen.

eineweitereForderungderGe¬
meinden,welchebisherbereitsauf¬
allenStädtetagenerhobenwordenist
undwelcheneuerlichwiederholt,wer¬
denmuß ,ist die Forderungeiner
Entschädigungfür dieBesorgung
derGeschäftedesübertragenenWir¬

kungskreises.
WannderStaatdieMithilfeder

GemeindenfürseineVerwaltungs¬
tätigkeit in so ausgedehntenMaße
in Anspruchnimmt ,kannaufeine
angemesseneEntschädigunghiefür
nicht längerverzichtetwerden

durchdievorbezeichneterZuwen¬
dungenallein wirdaberdenmit
derEntwicklungderGemeindenste¬
tigsteigendenBedürfnissenaufdie
Dauernichtabgeholfen.DieGemein¬
denkönnennicht umhin ,auchüber
dasMaßihrergesetzlichenVerpflichtung
hinaus,jeneEinrichtungenzuschaffen,

welchedie Kulturelle ,undsoziale
Entwicklunggebieterischerheischt.

diesenAnforderungenkannaber
nurdannGenügegeleistetwerden
wenndie Leistungsfähigkeitder
Gemeindenauf demGebietedes
Steuerwesensin der Weiseerweget ,
wird ,daßdie lokalenSteuerquellen
mehrammehrden Gemeindeselbst
überlassen werden .Vorallem
kommenin dieser Beziehungdie
Realsteuernin Betracht .Ebenso
bildendie lokalenVerzehrungs¬
steuern ,insbesonderedieVorsteuern
dergeschlossenenStädte ,einAbgaben¬
gebiet,welchesnachderNaturderSache
undnachdieVorbildederSteuer¬
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nigeandererStaatendenGe¬
meindenzurBefriedigungihrer
Bedürfnisseüberlassenwerdensollte .

BeidemMißverhältnissezwischen
demAufgabenkreisunddenöffentlich
rechtlichenEinnahmsquellender
Gemeindenhabeninneuerer
ZeitErwerbsunternehmungen
der Gemeindennamentlichinden
größerenStädteneinestetswachsende
Bedeutungfür denGemeindehaus¬
halt gewonnen .Nachmodernen
volkswirtschaftlichenGrundsätzen
erscheintsogardieKommunali¬
sierungmonacholartigerBetriebe
nichtnurimfinanziellenInteresse
der Gemeindenwünschenswert,
sondernalseineForderunggesunder
Gemeindewirtschaftspolitikgeboten
nichtsdestowenigerwerdendieEr¬
werbsunternehmungenderGe¬
meindenin steuerrechtlicherBe¬
ziehungvomStaateprivatenUnter¬
nehmungenganzgleichgehalten,
ja siewerdensogarlediglichaus
demGründe ,weilüberdenGe¬
meindehaushaltöffentlicheRechnung
gelegtwerdenmuß ,alsvorzugs¬
weisezu belastendeSteuerträger
behandelt.

InseltsamenGegensatze
hiezustellt derStaatseineeigenen
chrivatwirtschaftlichenBetriebe
zumgrößtenTeile ganzaußer¬
halbdesBesteuerungsrechtesder
Gemeinden,obwohlderBestand
solcherBetriebedenGemeinden
in mannigfachenBeziehungenkosten
verursacht.

ZudenbedauerlichstenEr¬
scheinungendesFiskalismus
in derösterr .Gesetzgebunggehört
die BesteuerungvonScheidenund
letztwilligen Zuwendungenfür
wohltätigeundgemeinnützige
Zwecke.Einesol .Besteuerungwider¬

nichtdemöffentlichenInteressein
dochhalterhinsicht.Denneswerden
durchsienichtblosdieMittel,welche
derartigenEinrichtungentatsächlich

zugewendetwerden ,inunverant¬
wortliger Weiseverkürztund
geschmälert,sondernsie ist ,wie
die Erfahrungzeigt ,sogarge¬
eignet ,gemeinnützigeLibe¬
ralitätsaktegeradezuzuverhindern

Nichtunerwähntbleibenkann
schließlichdieUnbilligkeit,diedarin
liegt ,daßderStaatvondenGe¬
meinebedienstetenanläßlich
ihrerBestellungoderBeförderung
die GebührdesGebührengesetzes
fürsichbeanspruchtundesdadurch
derGemeindenunmöglichmacht,
vonihrenAngestellteneineDienst¬
tageinähnlicherWeiseeinzufor¬
dern ,wieesderStaatanläßlich
derErnennungoderBeförderung

seinerAngestelltentut .DieEin¬
hebungeiner so namhaftenAb¬
gabefür dauerndeAnstellun¬
genimöffentlichenDienstehat
eine innereBerechtigungdoch
nurdann ,wennsie demDienst¬
geberzufließt ,derdiedauernde
VersorgungdesBedienstetenauf
sichgenommenhat .

der am18 .November1808in
Wienversammelteösterr .Städt¬
taghatdaheraufGrunddervor¬
stehendenErwägungenfolgende
Beschlüssegefaßt:

1 .InWiederholungderaufden
bisherigenStädtetagenbereitsgefaßten
BeschlüsseschrichtderStädtetagaus¬
daßdergegenwärtigeZustandder
Gemeindefinanzenunhaltbarist
undeiner gründlichenRegelung
bedarf ;die Gemeindenfordern
daherneuerdingsÜberweisungen
hinsichtlichderGesammtsummefür
alle GemeindendesReisesvor¬

rechtensingleich 1

wieaufGrunddermittlerweile
eingeleitetenVerhandlungenden
Ländernzur KannerungderLan¬
desfinanzenstaatlicheÜber¬

weisungen zukommenwerden .
2 .In WürdigungdesUmstandes

daßsolche ,wennauchnochsogerechte
ForderungenaufBefriedigungwohl
nur dann rechnen können ,wenn
anderseitshiedurchdemStaate
dieBesorgungdeseigenenHaus¬
haltesnichtunterbundenwird ,sowie
in WürdigungdesUmstandes,daßsich
der Sanierung derLandessen
GemeindefinanzendurchEinhebung
vonautonomenZuschlagenzur
Personaleinkommensteuerver¬
schiedeneHindernisseundBe¬
denkenentgegenstellen,werdenn,als

geeigneteMittelzurSanierung
der LandesGemeindefinanzen
folgendeVorschlägenamhaftgemacht.
a )Überweisungenausderzuer¬

höhendenBrantweinsteuer,
8 )ÜberweisungenausderZucker¬

steckerc )Überweisungenausder
einergewissenStufeanzuerhöhend

Personaleinkommensteuer,
d )Überweisungenauseinzufüh¬

rendenstaatlichenZuschlägenzuderim¬
AbzugswegezurEinhebunggelangen¬
derRentensteuer,

e )Überweisungenausderzu¬
gulierendenErbschaftssteuer.

Diehiedurchoderdurchandere
kehrungensichergebendenstaatlichen

MehreingangewarenandieLänder
undGemeindenderartzuverteilen
daßdiedenGemeindeneinesLandes

zukommendeSummegleichist derauf
dasbetreffendeLandentfallenden

Überweisung .
3 .dieAufteilungderaufdieGe¬

meineneines Landesentfallenden



rumderstaatlichenÜberwei¬
aufdie einzelnenGemeindendesbe¬
treffendenLandessolldurchjeeine
ausVertreterndesStaates ,desbe¬
treffendenLandesundderbetreffen¬
den Gemeindeneinzusetzende
Landeskommissionerfolgen .

4 .DerStädttagbetontausdrück¬
lich ,daßmitdenvorbezeichnetenÜber¬
weisungennurein geringerTeil
derjenigenVorkehrungenerfüllt
ist ,welchezurSanierungderGemein¬
finanzengetroffenwerdenmüssen.

der Städtetagbetontdaheraus¬
drücklich,daßsichalsweitereForderung
für die SanierungderGemeinde¬
FinanzendieNotwendigkeitergibt:

a )diestaatlicheBesteuerungauf
demGebietedesRealsteuerwesens
zurückzudrängen ,unddiesesBesteu¬
rungsgebietderGemeindenzu

überlassen ;
b )aufdieZiehungderstaats¬
lichenVerzehrungssteuernnichtnur
indengeschiffenenStädten,sondern
in alle Gemeindenzuverzichtenund
auchdiesesGebietdesBesteuerungs¬
wesensden Gemeindezuüber¬

lassen .
c )die Gemeinenfür dieBesor¬
gungderGeschäftedesübertragenen
Wirkungskreiseszuentschädigen.

5 .Außerdembezeichnetder
StädttagnachstehendeForderungen,

als aus der Sachlagevollkommen
begründetundfürdenStaatohne
unerschwinglicheOpferdurchführbar¬
a )dieheranziehungderPrivatwirk¬

schaftlichenUnternehmungendesStaates
zurGemeindsteuerleistung ,

b )eineangemesseneSteuerbegünsti¬
gungbeidenprivativirtschaftlichenUn¬
ternehmungenderGemeinde;
e )dieGebührenbefreiungderzu

wohltätigenundgemeinnützigen
ZweckendenGemeindenzugefalle¬

nenermächtnisseundWidmungen,
2 )ÜberlassungderbeiAnstellung

städt .OrganenichtnurBeamter,son¬
dernauchdiener ,andenStaatzu
zahlendenGebührenandieGemeinde
behufsVerwendungfürdenPensionsfonde¬

der östereStädttagerlaubt
sichsonachandiehoheRegierung,
dashoheAbgeordnetenausunddas
hoheHerrenhausdesst .Reichsrates
die ergebene Bitte zustellen ,die
vorstehendePetitionwolleinge¬
neigteErwägunggezogenunddurch
entsprechendelegislativeMaß¬
nahmender Verwirklichungzu
geführtwerden.
derReferenterwähntzumSchluß
daßbereits imJahre1905eine
solchePetitionmitdergleichen
sendungder Regierungüber¬
reichtwurde ,derenSchicksalge¬
dochunbekanntgebliebensei .
DieFinanzenderStätte seige¬
stiegenundbesonderszweiDinge
seienhervorzuheben,welchediese
Notverursachen ,dasArmen¬

dasSchulwesen,die dieStädte
besondersdrücken .Erschrift
sichfürdieSchaffungeinesClubs
der Vertreter der österr .Städte

in Reichsrateaus ,denndadurch
würdeein Bollwerkgeschaffen
werden ,daßdie Städte vonder
Regierungentsprechendbehandelt

werden werden

hieraufwirddieDebatteeröffnet.
BanStellv .Mag.( Grazbeschricht

insbesondersdasHeimatsgesetz¬
dasseitensderRegierungeiner
Revision unterzogenwerden
sollte .DerAufenthaltvon10Jahren
an der dieHeimatsberechtigung
gebundenist ,seivielzukurz.

Band.D .Längerschrichtüber
dieSteigungderKostenfür
das Armenwesenundlegt

dasHauptgewichtdarauf ,daß
verlangtwerde ,daßdasneue
Gesetzfür die Alters ,und
Invaliditätsversicherungnicht

blos auf die Arbeiterim
engerenSinnebeschränktwerde
sondernalle ArbeitendenKlassen
ohneUnterschied,besondersdie
Gewerbetreibeninumfassen¬
solle undempfiehlt ,dieseAnre¬
gungzumBeschlüssezuerheben.

Abg .obern( Klagenfurt )
tritt für einenengerenZusammen¬
schluß aller Städte zueiner
festgeschlossenenOrganisation
im Reichsrates ein .

D .Jäger( Ling)beschriftdie
zunehmendeVerschuldungder
Städte ,denenvonderRegierung
stets neueLastenauferlegtwer¬
denLasten ,die auchzuden
Auslagengehören ,die derStaat

alleinbestreitensollte .Unter¬
nehmungendes Staates inder
Städtenseiensteuerfrei ,während
die UnternehmungenderStädte
hochbesteuertwerden.Redner,ver¬
sprichtsichnichtvielvondemin
der Petition zumAusdrücke
gebrachtenÜberweisungsver¬
fahrenundhält nichtvielvon
denaus Punkt3 gestelltenAn¬

trag ,Schließlichschriftsichder
Redner dafür aus ,insbeson¬
derszweiDinge ,nämlichdie
ÜberlassungderVerzehrungs¬
steuernin dengeschlossenenStädten
unddieVerlassenschaftsgebühren
in derPetition ,aufdaskräftigste
zubetonen.

9 .Nort Barnowitz
liter ,wenn notwendig an¬
der Potthalteren herumzusehen
auch in der Richtung auf

die Capitain clain
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meinen ,daß die einen ge¬
menten erhalten werden an
also von den patengewider
polirten Bericht für bereuen

en auch entlich zur
dotter ,quadedurchdievorplus
seingeliebtenzahlhin ,diees
nicht nicht werden ,weckedie

zusamen vom
zusehen bezüglich der haben
lassen den lassennaufgebung
vier lieber auch feuer¬
erster auf der als ein
noch ander Entre¬
de Laner ,den Fran¬
nochzugestimmtvonderlegii
mit zu sectionieren verfolgt
on u .mit der scheiden
die Ablegung desAlbrechen
sanction erfolgte zunächst in
den Bewegung ,daslebenschen
an ActedenNachlessabgaben
sehen jetzt bestehendenLokalen
HerschiedenheitenderGrundsäzzen

und glüchmeßigengerahten
desteuerung widerspreche u .

auser sich von deshalb appel¬
jede vnder defectiorumdiener
ent furlichst in vermeiden¬
hin zu entenireInanspruchen
weil da in legenden Abgaben
hell konnte auch aufderen
ergiebigkeit inungünstigen

unarten konnten hin¬
langder Ertragezulatsgebühren
nacheine Zielenfürbesondern
et würdest Verschärfung der
seit etlich der NotedesNach¬
lehr gebührengestandungbota¬
erschiedenheiten desbereiten¬
ein Artilles kaumgerückten
rett ellen in einfectum be¬

fern an staatliches
die erste Resi¬

praejudiper des Rectorsit
zu Schluß das ein dasilius

1er 1

an Petito wandell auch mit

statischen daten belegtwerde .
u .komme maison

wen et des dieselbe cum
Jahres badet die 950 . 000auch
wenige a 6000 für in be¬
menversorgungausgibt ,betont ,
die große Belastung die inder
Hinricht durch das einHeimal
gesetz erfohl ,u .gibt amBeile
den staat steuer belastet
nio et catastet ,so habedie
tadt dann fur ihnrevisiti
hat es in naturlich aufzu¬
einer unter eben bit¬
ten bezahlen wusten ,mais
superium furen abgerechnet
conenist seit 2 Johan habedie
vndterhaltdesdiesefindenabge¬
rechnet werden aber dievater
unberechtigteinbezahltenSteu¬

denn auch zu bezahlt worden
Bezüglicheiner Anlageaufdie

sectorationes ment
datur ,es woll dein zweiter
diser schont ,vel eingetra¬
gett denRectoren ,die bloßsei¬
Jonalein Kommunismuszahlen
sich zumAufenthalteStadtaus
suchen werden ,die die Kleinen
Anlageneintest .

MagistratsratDr .Ringethan
Reichenberg )acht an ob esaber

angezeigtwäre ,in Zukunftzu
denBeratungendesStädtetagen
auch in Regieng einzuladen
weiler denAnsehenlebt ,deobser¬
derForderungendesStädtevonder
Regierunggar nicht pleinander¬

Er begrüßte ,deßenabgeredete
des Städtesich zu einemblutverei¬
nigen ,weilanderengleichbeider
deratoreinesGesetzesdaraufein¬
ciren könnenconsoli daction
an stärke michbelastet werden

des leur sorten er den
nem Militärargeschan .Er
spricht sich dannebenfallsgegen
derFassion ,desPuncktenderAntrag
Aufteilungdurch eineLandes .
Commissionaus )gelauft dabei

besondere Bernehalten
de Vatter genen .

marschatsdirektorGrüner
oppen bauten vergebe¬
gurenBehufeeitel habenzu
ergangen ,daßdenGemeinden

an Kempelbefür entstan¬
langen den Gemeinenimselbst

ständiger u .übertragenenEr¬
haupte überlassen derpa¬
schalen erfolgt werden .

Roten Klagenfurt
stellt sehendenResol .consantra¬

der verreichische Stadt
Spricht äusserlich dieErwartung

aus deßenVertreter desStädte
in Abgeordurchenhauseberuf¬
tamen heran die art
schetliche Interessen inStädte
sich zu sammenschliessenund
der heit wollen Nachdruckzu
Geltungbringenwerden.

Nach dem Kähler das
Anfector an die An¬
geht aber wan die deval
gestellt werden ,formelauch
ter formel dabei füh¬
tung der kunft derAntrage
Er imEinverständnissemitder
Ringethaen ( Herunterver¬
folgt :DieAufteilungdigauf
In Gemeindeneines Landes
entfallenden Summestaatlichen
Überweisungauf der emplarenGe¬

maln des StoffendenLandes
erfolgtnachdemVerhälten ,des
senleistung der einzelnenGe¬
menden mit er derer Bück
sichtigen derSattlergehende
wegen ihnen obliegen

essen als positive geworden
exta pustan .

Die Anten in Reparatin
in Zusch Erweiterungantra¬
redensein zuspielt bei derAb¬
dienung genehmigt denn
denAntragerfolgtredigiert

FortsetzungdesBerichtesfolgt
Abends .

zurVorlegungderFeighäuser.Aufder
TagesordnungdernächstenGemeinderats¬
sitzungstehtauchdasReferatüberdievon
denVertreternderGemeineWienabzu¬
gebendeErklärungbeiderpolitischenBe¬
gehungu .Aneignungsverhandlungbetref¬
fenddievonder . k .Staatsbahndirektion
geplanteVerlegungderHeighäuservom
WestbahnhofnachBaumgartenu .Beseiti¬
gungder NienkreuzungeninPenzing
BerichterstatterM.Schreiner

OfferIngenieur-u .Architekten
verein .InfolgeVerhinderungdes
in desGrubenfeldvonHamment¬
sendetenLeitersderhoebenwart
in Laibach,Prof .A .Belarent¬
fällt der für heute(Donnerstag. )
anberaumteVortrag desGenan¬
ten .HingegenwirdBergrat
Otto Rokeinen Vortraghalten
überdenGasausbruchimBohr

"loch beiBaumgarten



Wiener
ev .21360.NeuesRathaus.

herausg .u .verant .Red .R .eige¬
18 .Jahr ,Wien ,Mittwoch,18 .Nov .1908

II .OsterreichischerStadttag
heutevormittagswurdeimGe¬

meinderatssitzungssaal desneuen
Rathausesder6 .österr .Stadtelager¬

öffnet .
Anwesendsind folgendeDelegierte :

Bielitz :G .RudolfHoffmannu .
k .OberlandesgerichtsratS .HugoSpitze

Brünn ,Bürgermeister-Stellvertreter
KarlHändler

CilliBürgermeisterDr .Heinrichv .
Mark

Gronowitz:G .S .AntonVorst,
Friedeck ,BürgermeisterJosef

Paliku .MagistratsratAloisReik ;
Graz ,BürgermeisterH :Franz

Graf,Bürgermeister-Stellvertreter
nald magu .StadtRudolf

Sohn .
Plan ,Bürgermeister

VincenzInderkaundStadtrathinach
Mozella¬

Klagenfurt,BürgermeisterJulius
Neuer . . . Dobern ,
dieGe .WilhelmEdlerv .Dietrichin
Dr .GustavRitter v .Menitz,

Krakau ,Stadtpräsident1Julius
Der Stadt gnaz Peter ,
Rl .Stadtrat S .ValentenKaisers ,
kiu .MagistratsdirektorLadislaus

Grodzusky ,
Laibach:Magistratsdirektor,Joan.

Von

Lemberg,StadtpräsidentStanislaus
Fichinskiu .R .G .G .D .Nanislaus

Glabinski ,
Linz ,Bürgermeister1 .Franz

DinghoferundG .S .sonstJäger
Marburg ,die G .D .Oskar

Brösel u .Julius PrimerAmtsvor¬
stand Josef Schimmer

itz :G .DirektorJosef
Höhneru .M .Adolf ,Herz,

stetten ,BürgermeisterJosef
Oring,Bürgermeister-Stellvertreter
JohannStandteu .k .JosefKra¬

agna¬
Reichenberg:Magistratsratu .

OttoRingthan:
Salzburg :BürgermeisterFranz

Berger
Reg :G .P .FranzAngermann,
Triest ,BürgermeisterDr .Spi¬

Ritter v .Sandrinelli ,Magistratsdirek ,
to S .Gion .Artic u .Magistrats¬
AssessorD .GiorgioPitico ,

Troppan,Bürgermeister-Stellver¬
ter Hermann Kremeru .
MagistratsdirektorGregow,Gönner,

Wiener-Neustadt,Bürgermeister
FranzKamminu .StadtratJulius

Willert .
Zweim:BürgermeisterDr .Heinrich

Sommer,k .AntonFerdinandBuch,
bergeru .StadtratKarlNeumann,

Wien,BürgermeisterDr .Lunge,
dieVizebürgermeisterD .Neumayer,
9 .Porzeru .hiersammer,dieSe¬
habe ,hoß ,Rauer ,Wesselu .
Zatzka ,G .Agmann,dieSchrift .
führerdesGemeinderatesD .Klotz¬
berg ,LeitnerObristu .Stängel,
berger ,MagistratsdirektorD.
Weiskirchner,dieObermagistrats¬
rate ,Appel ,Pohlu .Asperger
BuchhaltungsdirektorKönig ,Oberbau¬den
rat ykowadieMagistratsräte .
AugustMayundS .Bibl .

EntschuldigtsinddieStädte:Bozen,
Görz ,Innsbruck ,Roveret ,Rovigno
und Tient .

Bem.D .LuegereröffnetedieBe-¬
retungenmitnachstehenderAnsprache:

Sieerlaubenmir ,daßichSiein
herzlicherWeisebegrüßeu .Ihnen
danke ,daßSiezuheutigenStädte,
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lagerschienensind .DieAnwesenheit
u .dieVertretungsovielerStädtebe-¬
weist ,daßderStädtelageineInsti¬
lutionist ,davonIhnenimmerhoch¬
gehaltenwird .Sie dient dazu ,die
Zusammengehörigkeitzukräftigenu .

die Interessender Städtewirksam
zuvertreten .

Esist wieichglaube,einePflicht,
die mirzuerfüllenhaben ,wenn
mirheutein ersterLiniedesjenigen
gedenken,demja spezielldieStatu¬
ler - Gemeinden,dieUnabhängigkeit
u .dieAutonomieverdanken,esist
diesSr .MajestätdesKaisers ,Wir
alle gedenkenSeinerin Liebeu .
Treueu .ohneUnterschiedderSa¬
tion stimmenwirbegeistert ,einin
denRuf :Se .MajestätderKaiser¬
FranzJoseflebehoch !(Vermische

Hochrufe:
EswurdesodannfolgenderHuldi¬

gungsdepeschean denKaiserabge¬
sendet .

die zumösterr .Städtetage
versandten Vertreter ,von23
Statutar -Gemeindengedenken
beiRegienihrerBeratungenin
bewundernswerterEhrfurcht,das
60jährigensegensgekröntenWirkens
Euererkaiserlichen&amp;königlichen
ApostolischenMajestät ,sieunter¬
breitendemallergnädigsten
GeberstädtischerAutonomie
denAusdruckalleruntertägige
sten Dankes ,demglorreichen
SchützenundMehrerdesReichesdasGelöbnisunverbrüchlicher
TreueundAnhänglichkeit.
Be .Lungergedenkt ,sodann

desin derZwischenzeitverstor¬
benenPräsidentengr .Mala¬

unddessenkowskyvonLemberg ,eine
NachfolgerimAmte ,sowiedes
verstorbenenBürgermeistersBe¬
nitt von Görzund desVer¬

storbenenBürgermeistervon
Czernowitz .DieseTrauerkunde
machungenhörendieMitglieder
desStädtetagesstehendan .

EsfolgtsodanndieKonstituie¬
rungdesTages.ÜberVorschlag
desger .Dr .Lungewerdenein¬
stimmigzuPräsidentengewählt
Stadtpräsident vonLemberg
Einckinski ,undBürger¬
meistervonSalzburg ,Bürger
zu Vizepräsidentenderge¬
Graf ( Graz ,und S .R .
v .LandrinelliTriest .

Präsident buchcinskiüber¬
nimmtdenVorsitzunddanktfürdie
ihmzuteil gewonneEhrung
FortsetzungdesBerichtesfolgtfür
dasMorgenblatt .


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

